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(Ve raffen tlicbii nj^sbedü rfti«e Rechtsakte)

VERORDNUNG (EGKS, EWG, EURATOM) Nr. 2615/76 DES RATES
vom 21 . Oktober 1976

zur Änderung der Verordnung (EWG , Euratom , EGKS) Nr. 259/68 hinsichtlich
der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europä

ischen Gemeinschaften

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

KAPITEL 1

Änderung der Beschäftigungsbedingungen für
die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften

Artikel 1

Die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Be
diensteten der Gemeinschaften werden wie folgt geän
dert :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Einsetzung eines gemein
samen Rates und einer geineinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften , insbesondere auf
Artikel 24,

auf Vorschlag der Kommission nach Stellungnahme
des Statutsbeirats ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

nach Stellungnahme des Gerichtshofs ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung der betei
ligten Organe das Statut der Beamten der Europä
ischen Gemeinschaften und die Beschäftigungs
bedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser
Gemeinschaften , festgelegt durch die Verordnung
(EWG, Euratom , EGKS) Nr . 259/68 (-') und zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (Euratom , EGKS, EWG)
Nr. 2577/75 ( 3 ), ändern .

Es erscheint zweckmäßig, an den Beschäftigungs
bedingungen für die sonstigen Bediensteten der Euro
päischen Gemeinschaften bestimmte Änderungen vor
zunehmen , ohne dabei die Grundsätze des Beamten
statuts zu berühren , um eine angemessenere Anwen
dung der Beschäftigungsbedingungen auf das aus For
schungs - und Investitionsmitteln besoldete Personal
zu ermöglichen .

Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung gilt
nur für das aus Forschungs- und Investitionsmitteln
besoldete Personal und kann unter keinen Umständen

einen Präzedenzfall für den europäischen öffentlichen
Dienst darstellen —

1 . In Artikel 1 wird der letzte Gedankenstrich aufge
hoben .

2 . Dem Artikel 2 wird folgender Buchstabe angefügt :
„d ) Der Bedienstete , der auf Zeit zur Besetzung

einer aus Forschungs - und Investitionsmitteln
finanzierten Dauerplanstelle eingestellt wird ,
die in dem Stellenplan aufgeführt ist , der dem
Haushaltsplan für das betreffende Organ beige
fügt ist ."

3 . Artikel 4 letzter Absatz wird aufgehoben .
4 . Dem Artikel 8 wird folgender Absatz angefügt :

„Das Beschäftigungsverhältnis eines der in Artikel
2 Buchstabe d ) genannten Bediensteten unterliegt
folgenden Regeln :
— Das Beschäftigungsverhältnis eines Be
diensteten der Laufbahngruppe A oder B , der
Aufgaben wahrzunehmen hat, für die wissent
schaftliche oder technische Kenntnisse und

Fähigkeiten erforderlich sind , wird für die
Dauer von höchstens fünf Jahren begründet ;
das Beschäftigungsverhältnis kann verlängert
werden .

— Das Beschäftigungsverhältnis eines mit der
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben beauf
tragten Bediensteten der Laufbahngruppe A
oder B wird auf unbestimmte Dauer begründet .

— Das Beschäftigungsverhältnis eines Be
diensteten der Laufbahngruppe C oder D wird
auf unbestimmte oder bestimmte Dauer begrün
det ."

5 . Dem Artikel 20 wird folgender Absatz angefügt :
„ Für die in Artikel 2 Buchstabe d) genannten Be
diensteten werden jedoch die monatlichen Grund
gehälter für jede Besoldungsgruppe und jede
Dienstaltersstufe nach folgender Tabelle festge
setzt :

(') ABl . Nr . C 100 vom 3 . S. 1976 , S. 38 .
(-) ABl . Nr . L S 6 vom 4 . 3 . 1968 , S. I.
') ABl . Nr . L 263 vom U. 10 . 1975 , S. 1 .
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Dunsta ti/ rsstutc

Besoldungsgruppe
1 : i 4 5 β 7 8

A 1 105 887 1 1 1 748 1 1 7 609 1 23 470 129 331 135 192
A 2 93 469 99 061 104 653 1 10 245 115 837 121 429

A 3 L/A 3 76 640 81 533 86 426 91 319 96 212 101 105 105 998 110 891
A 4 L/A 4 63 679 67 497 71 315 75 133 78 951 82 769 86 587 90 405
A 5 L/A 5 52 068 55 348 58 628 61 908 65 1 88 68 468 71 748 75 028
A 6 L/A 6 44 538 47 1 20 49 702 52 284 54 866 57 448 60 030 62612
A 7 L/A 7 37 926 39 969 42 012 44 055 46 098 48 141 — —

A 8 L/A 8 33 1 93 34 644 — — — — — —

. B 1 44 538 47 1 20 49 702 52 284 54 866 57 448 60 030 62 612
B 2 38 197 40 1 32 42 067 44 002 45 937 47 872 49 807 51 742
B 3 31 528 33 141 34 754 36 367 37 980 39 593 41 206 42819
B 4 26 851 28 249 29 647 31 045 32 443 33 841 35 239 36 637
B 5 23 675 24 805 25 935 27 065 — — — —

C 1 26 071 27 245 28 419 29 593 30 768 31 942 33 116 34 290
C 2 22 287 23 361 24 434 25 508 26 581 27 655 28 728 29 820
C 3 20 603 21 522 22 442 23 361 24 281 25 201 26 120 27 040
C 4 1 8 306 19 174 20 042 20 910 21 779 22 647 23 515 24 384
C 5 16 617 17 435 1 8 253 19 071 — — — —

D 1 19 222 20 1 93 21 164 22 1 35 23 106 24 077 25 048 26019
D 2 1 7 233 18 101 1 8 970 19 838 20 706 21 575 22 443 23 311
D 3 1 5 804 16 621 17 438 1 8 255 1 9 072 19 889 20 706 21 523
D 4 14 780 15 495 1 6 209 1 6 923 — — — —

„a) nach Ablauf der im Vertrag vorgesehenen
Kündigungsfrist ; die Kündigungsfrist darf
nicht weniger als zwei Tage je Monat der ab
geleisteten Dienstzeit betragen ; sie beträgt
mindestens fünfzehn Tage und höchstens
drei Monate . Für die in Artikel 2 Buchstabe
d) genannten Bediensteten darf die Kündi
gungsfrist nicht weniger als einen Monat je
abgeleistetes Dienstjahr betragen ; sie beträgt
mindestens drei Monate und höchstens zehn
Monate . Die Kündigungsfrist darf jedoch
nicht während eines Mutterschaftsurlaubs
oder während eines Krankheitsurlaubs begin
nen , soweit dieser ein Zeitraum von drei Mo
naten nicht überschreitet . Außerdem ist der
Ablauf der Kündigungsfrist während dieser
Urlaubszeit in den genannten Grenzen ge
hemmt "

10 . Die Artikel 84 bis 98 werden aufgehoben

6 . Dem Artikel 28 Absatz 1 wird folgender Satz ange
fügt :

„Artikel 72 gilt auch für die in Artikel 39 Absatz
2 genannten Bediensteten , die ein Ruhegehalt be
ziehen ."

7 . Dem Artikel 34 wird folgender Absatz angefügt :

„Beim Tode eines ehemaligen " Bediensteten im
Sinne des Artikels 2 Buchstabe c) oder d), der ein
Ruhegehalt bezieht oder vor dem 60 . Lebensjahr
aus dem Dienst ausgeschieden ist und beantragt
hat , daß die Ruhegehaltszahlung bis zum ersten
Tag des Kalendermonats ausgesetzt wird , der auf
den Monat folgt , in dem er das 60 . Lebensjahr
vollendet, erhalten die in Anhang VIII Kapitel 4
des Statuts bezeichneten Hinterbliebenen eine

Hinterbliebenenrente nach Maßgabe dieses An
hangs ."

8 . Artikel 39 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fas
sung :

„Beim Ausscheiden aus dem Dienst hat ein Be
diensteter im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c)
oder d ) Anspruch auf ein Ruhegehalt oder ein
Abgangsgeld nach Maßgabe des Titels V Kapitel 3
des Statuts und des Anhangs VIII des Statuts ."

9 . Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe a ) erhält folgende
Fassung :

KAPITEL II

Ubergangsbestimmungen

Artikel 2

( 1 ) Atomanlagenbedienstete und örtliche Be
dienstete , die aus Forschungs - und Investitionsmitteln
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diensteten eingestellt werden , brauchen die Probezeit
nach Artikel 14 der Beschäftigungsbedingungen nicht
abzuleisten .

(4) Für die bei Inkrafttreten dieser Verordnung im
Dienst befindlichen Atomanlagenbediensteten und
örtlichen Bediensteten wird die in Artikel 77 Absatz 1
des Statuts geregelte Dienstzeit unter Berücksichti
gung der Dienstjahre berechnet, die die gemäß den
Bestimmungen von Absatz 1 eingestellten Be
diensteten als Atomanlagenbedienstete oder als ört
liche Bedienstete abgeleistet haben .

Für die Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienst
jahre im Sinne von Artikel 2 des Anhangs VIII des Sta
tuts werden jedoch allein die Dienstjahre in Betracht
gezogen , die der Bedienstete als Bediensteter auf Zeit
gemäß Artikel 2 Buchstabe d ) abgeleistet hat .
( 5 ) Kommen ein Atomanlagenbediensteter oder ein
örtlicher Bediensteter der in Absatz 1 genannten Auf
forderung nicht binnen sechs Monaten nach , so wird
ihr Beschäftigungsverhältnis gekündigt . In diesem Fall
hat der Bedienstete Anspruch auf die Kündigungsfrist
nach Artikel 98 Absatz 2 der Beschäftigungsbedingun
gen für die sonstigen Bediensteten beziehungsweise
nach der ihn betreffenden Regelung der Beschäfti
gungsbedingungen für die örtlichen Bediensteten .

besoldet werden und am Tage des Inkrafttretens die
ser Verordnung im Dienstverhältnis stehen , sind von
der in Artikel 6 Absatz 1 der Beschäftigungsbedingun
gen für die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaf
ten bezeichneten Stelle zum Abschluß eines Dienstver
trags nach Maßgabe des Titels II der Beschäftigungsbe
dingungen aufzufordern .

Der Vertrag wird an dem genannten Tag wirksam .

(2) Der Bedienstete wird nach Artikel 10 der Be
schäftigungsbedingungen für die sonstigen Be
diensteten der Gemeinschaften auf einem Dienstpo
sten verwendet .

Der Bedienstete erhält ein Grundgehalt , das so berech
net ist, daß seine Nettobezüge mindestens gleich den
ihm vor Abschluß des neuen Vertrages gezahlten Net
tobezügen sind .

Zur Durchführung dieses Kapitels wird als Vergütung,
auf die der Bedienstete auf der Grundlage seiner frühe
ren Beschäftigungsbedingungen Anspruch hätte , ein
Zwölftel des Gesamtbetrags der Jahresbezüge abzüg
lich der Gemeinschaftssteuer und der Beiträge an die
einzelstaatlichen Versorgungs- und Sozialversiche
rungseinrichtungen zugrunde gelegt .

Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen
werden die Familienzulagen berücksichtigt , die der
Bedienstete nach der früheren Besoldungsregelung für
den ersten Monat nach Abschluß seines neuen Vertra
ges erhalten hätte , wenn er zu diesem Zeitpunkt die
gleichen Lasten eines Familienvorstands wie in dem
betreffenden Monat gehabt hätte .

(3) Atomanlagenbedienstete und örtliche Be
dienstete , die nach Maßgabe dieses Artikels als Be
dienstete im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d) der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Be

KAPITEL III

Schlußbestimmungen

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 21 . Oktober 1976 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

L.J. BRINKHORST


